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RS OGH 1973/11/20 4Ob88/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1973

Norm

ABGB §1151 IF

ABGB §1153 A

ASVG §176 Abs1 Z6

Rechtssatz

Die Tatsache, daß sich ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber nichts anscha en läßt, außer was er selbst für richtig

hält, im übrigen aber bereit ist, die Arbeiten auszuführen, die er im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber für sachlich

berechtigt hält, hat - auch wenn der Arbeitgeber ein solches Verhalten regelmäßig nicht hinnehmen wird - mit der

Frage der Qualifikation als Arbeitnehmer nichts zu tun.
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